
   

 

Referentenentwurf 

des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz 

Entwurf eines Gesetzes zur Förderung und Modernisierung des An-
waltsnotariats 

A. Problem und Ziel 

Der Entwurf verfolgt zunächst das Ziel, das Berufsrecht des Anwaltsnotariats flexibler zu 
gestalten. Dadurch soll der Zugang zum Anwaltsnotarberuf für jüngere Generationen von 
Bewerbern erleichtert und besser an deren Bedürfnisse angepasst werden. Ein besonderes 
Augenmerk liegt dabei auf der Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie ein-
schließlich Pflege. 

Zudem sieht der Entwurf für den Fall eines Bewerbermangels im Anwaltsnotariat eine Ver-
längerung der Amtszeit auch über das 70. Lebensjahr hinaus vor. Damit soll das Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) vom 23. September 2025 (1 BvR 1796/23) zur Alters-
grenze im Anwaltsnotariat umgesetzt werden. Das BVerfG hatte entschieden, dass die der-
zeitige Ausgestaltung der Altersgrenze im Anwaltsnotariat nicht mehr verhältnismäßig im 
engeren Sinne sei, da die Ziele der Altersgrenze aufgrund eines nachhaltigen Bewerber-
mangels nur noch in geringem Maße erreicht würden. 

Der Entwurf steht im Kontext der gefährdeten rechtzeitigen Erreichung der Ziele der Reso-
lution der Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 25. September 2015 „Trans-
formation unserer Welt: die UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“. Er soll insbe-
sondere zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele 4, 5, 8, 10 und 16 der UN-Agenda 2030 
beitragen. 

B. Lösung 

Um einen leichteren Berufszugang zu ermöglichen und die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie weiter zu fördern, sollen die folgenden gesetzlichen Änderungen erfolgen: 

– Die Zulassung zur notariellen Fachprüfung soll erleichtert werden, indem die dreijährige 
Zulassungsfrist für interessierte Rechtsanwälte entfällt. Künftig soll die notarielle Fach-
prüfung daher direkt im Anschluss an das zweite Staatsexamen abgelegt werden kön-
nen. 

– Es soll die Möglichkeit geschaffen werden, die notarielle Fachprüfung ein zweites Mal 
zu wiederholen, um den Druck auf die Bewerber zu verringern. 

– Die örtliche Wartezeit soll von drei auf zwei Jahre verkürzt werden, um den Einstieg in 
den Anwaltsnotarberuf zu beschleunigen. 

– Hinsichtlich der Fortbildungspflicht nach dem Ablegen der notariellen Fachprüfung soll 
es künftig ausreichen, wenn alle Fortbildungsstunden vor Ablauf der Bewerbungsfrist 
abgeleistet wurden. Es soll nicht mehr nötig sein, sie zwingend in dem Kalenderjahr, in 
dem sie angefallen sind, abgeleistet zu haben. 
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– Die Zeiten des Mutterschutzes, der Elternzeit und der Pflegezeit sollen künftig inner-
halb der gesetzlichen Grenzen nicht mehr als Unterbrechung der örtlichen Wartezeit 
gewertet werden. Dies soll insbesondere Frauen ermutigen, den Notarberuf zu ergrei-
fen, und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie weiter verbessern. 

Die vorgesehene Umsetzung des Urteils des BVerfG soll die Altersgrenze von 70 Jahren 
sowohl für hauptberufliche Notare als auch für Anwaltsnotare grundsätzlich bestehen las-
sen. Lediglich sofern ein Bewerbermangel besteht, sollen Anwaltsnotare ihre Amtszeit unter 
bestimmten Voraussetzungen auf Antrag zweimal um jeweils drei Jahre verlängern können. 

C. Alternativen 

Denkbare Alternativen zur Umsetzung des Urteils des BVerfG würden die Attraktivität des 
Anwaltsnotariats für jüngere Rechtsanwälte erheblich mindern. Die pauschale Erhöhung 
der Altersgrenze würde dazu führen, dass jüngere Rechtsanwälte deutlich länger auf eine 
Anwaltsnotarstelle warten müssten, auch wenn es keinen Bewerbermangel gibt. Eine voll-
ständige Aufhebung der Altersgrenze zugunsten einer Leistungsfähigkeitsprüfung erscheint 
im Hinblick auf den hohen mit einer solchen Prüfung verbundenen Aufwand sowie die mit 
ihr verbundenen rechtlichen Unsicherheiten nicht sinnvoll. Die Einführung regionaler Alters-
grenzen würde das Problem in schwach besetzten Regionen eher verschärfen. 

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Keine. 

E. Erfüllungsaufwand 

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Keiner. 

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Keiner. 

Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten 

Keine. 

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Für die Verwaltung ergeben sich geringfügige Auswirkungen auf den jährlichen Erfüllungs-
aufwand infolge zusätzlicher Anträge auf Verlängerung der Amtszeit von Anwaltsnotaren. 

F. Weitere Kosten 

Keine. 
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Referentenentwurf des Bundesministeriums der Justiz und für 
Verbraucherschutz 

Entwurf eines Gesetzes zur Förderung und Modernisierung des  
Anwaltsnotariats 

Vom ... 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung der Bundesnotarordnung 

Die Bundesnotarordnung in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 303-
1, veröffentlichten bereinigten Fassung, die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 10. 
Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 320) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Die Angabe zu den §§ 48b und 48c wird durch die folgende Angabe ersetzt: 

„§ 48b Antrag auf Verlängerung der Amtszeit bei Anwaltsnotaren 

§ 48c Entscheidung über Anträge nach § 48b 

§ 48d Amtsniederlegung zum Zweck der Betreuung oder Pflege 

§ 48e Amtsniederlegung aus gesundheitlichen Gründen“. 

b) Nach der Angabe zu § 120 wird die folgende Angabe eingefügt: 

„§ 121 Übergangsvorschrift zu den §§ 48b und 48c“. 

2. § 4a Absatz 1 Satz 2 wird durch die folgenden Sätze ersetzt: 

„Dies gilt nicht bei erneuten Bestellungen nach Amtsniederlegungen im Rahmen des 
§ 48d Absatz 2 Satz 1 oder des § 48e Absatz 3 Satz 1. Bei der Ausschreibung von 
Stellen für Anwaltsnotare nach § 3 Absatz 2 sind auch diejenigen Stellen zu berück-
sichtigen, deren Amtsinhaber das 70. Lebensjahr im laufenden oder folgenden Kalen-
derjahr vollenden oder bei denen eine Verlängerung nach den §§ 48b und 48c in die-
sem Zeitraum endet.“ 

3. § 5b wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt: 

(1) „ Zum Anwaltsnotar soll nur bestellt werden, wer bei Ablauf der Bewer-
bungsfrist 

1. mindestens fünf Jahre in nicht unerheblichem Umfang für verschiedene Auf-
traggeber rechtsanwaltlich tätig war, 



 - 4 -  

 

2. die Tätigkeit nach Nummer 1 seit mindestens zwei Jahren ohne Unterbre-
chung in dem vorgesehenen Amtsbereich ausübt, 

3. die notarielle Fachprüfung nach § 7a bestanden hat und 

4. im Umfang von mindestens 15 Zeitstunden je vollem Kalenderjahr, das auf 
das Bestehen der notariellen Fachprüfung gefolgt ist, an notarspezifischen 
Fortbildungsveranstaltungen der Notarkammern oder der Berufsorganisatio-
nen teilgenommen hat.“ 

b) Absatz 2 Satz 2 und 3 wird gestrichen. 

c) Absatz 3 wird durch die folgenden Absätze 3 bis 5 ersetzt: 

(3) „ Auf Antrag werden auf die Tätigkeit nach Absatz 1 Nummer 1 Unterbre-
chungen oder Einschränkungen der Tätigkeit wegen der folgenden Zeiten bis zu 
einer Gesamtdauer von einem Jahr angerechnet: 

1. Zeiten von Beschäftigungsverboten nach den §§ 3 bis 6, 10 Absatz 1, § 13 
Absatz 1 Nummer 3 und § 16 des Mutterschutzgesetzes, 

2. Zeiten der Betreuung von Kindern nach § 15 des Bundeselterngeld- und El-
ternzeitgesetzes und 

3. Zeiten der Betreuung von pflegebedürftigen nahen Angehörigen nach den 
§§ 2 und 4 Absatz 1 Satz 1 und 3 in Verbindung mit § 7 Absatz 3 des Pflege-
zeitgesetzes. 

(4)  Für die Tätigkeit nach Absatz 1 Nummer 1 gelten die in Absatz 3 Num-
mer 1 bis 3 genannten Zeiten nicht als Unterbrechung im Sinne von Absatz 1 Num-
mer 2. 

(5)  Von der Voraussetzung nach Absatz 1 Nummer 2 kann insbesondere ab-
gesehen werden, wenn keine Bewerbung diese Voraussetzung erfüllt, jedoch eine 
sich bewerbende Person die Tätigkeit nach Absatz 1 Nummer 1 seit mindestens 
zwei Jahren ohne Unterbrechung in einem Amtsgerichtsbezirk ausübt, der inner-
halb desselben Landes an den Amtsgerichtsbezirk angrenzt, in dem die ausge-
schriebene Notarstelle gelegen ist. Die Absätze 2 bis 4 gelten entsprechend.“ 

d) Der bisherige Absatz 4 wird zu Absatz 6 und Satz 3 wird durch den folgenden Satz 
ersetzt: 

„An die Stelle der Praxisausbildung nach Satz 2 können Tätigkeiten als Notarver-
tretung oder als Notariatsverwalter treten.“ 

4. § 7a wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt: 

(1) „ Zur notariellen Fachprüfung wird auf Antrag zugelassen, wer die Befähi-
gung zum Richteramt nach dem Deutschen Richtergesetz besitzt.“ 

b) Absatz 7 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt: 

„Ist die Prüfung nicht bestanden oder für nicht bestanden erklärt worden, kann sie 
zweimal wiederholt werden.“ 
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5. § 7e wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird durch die folgenden Absätze 1 und 2 ersetzt: 

(1) „ Die Prüfung gilt als abgelegt und nicht bestanden, wenn der Prüfling nach 
der Zulassung zur Prüfung ohne genügende Entschuldigung zurücktritt, eine Auf-
sichtsarbeit nicht oder nicht rechtzeitig abgibt oder zum Termin für die mündliche 
Prüfung nicht oder nicht rechtzeitig erscheint. 

(2)  Die Prüfung gilt als nicht abgelegt, wenn der Prüfling nach der Zulassung 
zur Prüfung zurücktritt und hierfür genügende Entschuldigungsgründe nachweist. 
Im Fall des Satzes 1 hat der Prüfling in der Rücktrittserklärung anzugeben, ob die 
Teilnahme an der Prüfung im nächsten oder im übernächsten Prüfungstermin be-
absichtigt ist.“ 

b) Der bisherige Absatz 2 wird zu Absatz 3. 

6. § 7h wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird durch die folgenden Absätze 1 und 2 ersetzt: 

(1) „ Für die Prüfung und für das erfolglose Widerspruchsverfahren sind Ge-
bühren an die Bundesnotarkammer zu zahlen. Die Zulassung zur Prüfung erfolgt 
erst, wenn die Prüfungsgebühren bei der Bundesnotarkammer eingegangen sind. 

(2) Tritt der Prüfling vor Antritt der Prüfung zurück, wird die Gebühr für die 
Prüfung zu drei Vierteln erstattet. Abweichend von Satz 1 können die Gebühren 
für die Prüfung einbehalten werden und mit den Gebühren für den nächsten Prü-
fungstermin verrechnet werden, wenn der Prüfling vor Antritt der Prüfung nach 
§ 7e Absatz 2 Satz 1 entschuldigt zurückgetreten ist und die Rücktrittserklärung 
die Absichtserklärung nach § 7e Absatz 2 Satz 2 enthält. Wird in diesem Fall die 
Prüfung weder im nächsten oder übernächsten Prüfungstermin abgelegt, ist Satz 1 
anzuwenden. Tritt der Prüfling bis zum Ende der Bearbeitungszeit für die letzte 
Aufsichtsarbeit zurück, ist die Gebühr zur Hälfte zu erstatten. Eine Erstattung von 
Gebühren im Fall des § 7f ist ausgeschlossen.“ 

b) Der bisherige Absatz 2 wird zu Absatz 3. 

7. In § 39 Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe „§ 48c“ durch die Angabe „§ 48e“ ersetzt. 

8. § 47 Nummer 2 und 3 wird durch die folgenden Nummern 2 und 3 ersetzt: 

„2. Erreichen der Altersgrenze (§ 48a), sofern nicht ein Fall der §§ 48b und 48c vor-
liegt, oder Tod, 

3. Amtsniederlegung (§§ 48d und 48e),“. 

9. Nach § 48a werden die folgenden §§ 48b und 48c eingefügt: 

„§ 48b 

Antrag auf Verlängerung der Amtszeit bei Anwaltsnotaren 

(1) Auf Antrag eines Anwaltsnotars kann die Amtszeit nach Erreichen der Alters-
grenze zweimal um einen Zeitraum von jeweils 3 Jahren verlängert werden. 
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(2) Ein Antrag auf eine erste Verlängerung ist spätestens 18 Monate vor Erreichen 
der Altersgrenze zu stellen. Ein Antrag auf eine zweite Verlängerung ist frühestens 
nach Beginn der ersten Verlängerung und spätestens 18 Monate vor deren Ablauf zu 
stellen. Über Anträge nach den Sätzen 1 und 2 ist eine Eingangsnachricht zu erteilen. 

(3) Zu Anträgen auf Verlängerung ist der Notarkammer Gelegenheit zur Stellung-
nahme zu geben. 

(4) Eine erste Verlängerung endet mit Ablauf des letzten Tages des Monats, in 
dem der Anwaltsnotar das 73. Lebensjahr vollendet. Eine zweite Verlängerung endet 
mit Ablauf des letzten Tages des Monats, in dem der Anwaltsnotar das 76. Lebensjahr 
vollendet. Die Sätze 1 und 2 gelten unabhängig vom Zeitpunkt der Bekanntgabe der 
Entscheidung gegenüber dem Antragsteller. § 48c Absatz 3 Satz 2 bleibt unberührt. 

§ 48c 

Entscheidung über Anträge nach § 48b 

(1) Anträgen nach § 48b ist vorbehaltlich des Absatzes 4 zu entsprechen, wenn 

1. im Fall des Erlöschens des Amtes des Antragstellers durch Erreichen der Alters-
grenze oder durch Ablauf einer ersten Verlängerung in dessen Amtsbereich bei 
der letzten Ausschreibung, die vor Erreichen der Altersgrenze oder vor Ablauf ei-
ner ersten Verlängerung erfolgt ist, die ausgeschriebenen Stellen nicht vollständig 
besetzt werden konnten, weil nicht genügend geeignete Bewerbungen eingegan-
gen waren, und 

2. kein Ablehnungsgrund nach § 5 Absatz 2 vorliegt. 

Nicht als ausgeschriebene Stellen im Sinne von Satz 1 Nummer 1 gelten solche Stel-
len, deren Ausschreibung ausschließlich zur Wahrung einer geordneten Altersstruktur 
der Angehörigen des Berufs erfolgt ist. 

(2) Wenn dies zur Entscheidung über die Voraussetzung nach Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 in Verbindung mit § 5 Absatz 2 Nummer 2 erforderlich ist, kann eine Verlän-
gerung der Amtszeit davon abhängig gemacht werden, dass ein amtsärztliches Gut-
achten über den Gesundheitszustand vorgelegt wird. § 5 Absatz 3 Satz 2 bis 5 ist ent-
sprechend anzuwenden. 

(3) Über einen Antrag nach § 48b Absatz 2 Satz 1 soll die Landesjustizverwaltung 
spätestens 3 Monate vor Erreichen der Altersgrenze entscheiden. Ergeht bis zu diesem 
Zeitpunkt keine Entscheidung, erlischt das Amt erst mit Ablauf des letzten Tages des 
dritten auf die Bekanntgabe einer ablehnenden Entscheidung an den Antragsteller fol-
genden Monats. Im Fall eines Antrags nach § 48b Absatz 2 Satz 2 gilt Satz 2 sinnge-
mäß. Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Ablehnung eines Antrags nach 
§ 48b haben keine aufschiebende Wirkung. 

(4) Übersteigt die Anzahl der Anträge nach § 48b die Anzahl der ausgeschriebe-
nen und nicht besetzten Stellen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, so hat die Landes-
justizverwaltung eine Auswahlentscheidung nach Eignung, Befähigung und fachlicher 
Leistung zu treffen. 

(5) Die §§ 48d und 48e sind nach Erreichen der Altersgrenze nach § 48a nicht 
anzuwenden.“ 

10. Die bisherigen §§ 48b und 48c werden zu den §§ 48d und 48e. 
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11. § 56 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt: 

„Hat ein Notar sein Amt im Rahmen des § 48d Absatz 2 Satz 1 oder des § 48e 
Absatz 3 Satz 1 niedergelegt, so ist für die Dauer der Amtsniederlegung ein Nota-
riatsverwalter zu bestellen.“ 

b) Satz 3 wird durch den folgenden Satz ersetzt: 

„Kommt er dem nicht nach, verliert er seinen Anspruch aus § 48d Absatz 2 Satz 1 
oder § 48e Absatz 3 Satz 1.“ 

12. § 64 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 wird durch die folgende Nummer 2 ersetzt: 

2. „ der Notar, der sein Amt im Rahmen des § 48d Absatz 2 Satz 1 oder des § 48e 
Absatz 3 Satz 1 niedergelegt hatte, erneut bestellt worden ist oder“. 

13. Nach § 120 wird der folgende § 121 eingefügt: 

„§ 121 

Übergangsvorschrift zu den §§ 48b und 48c 

(1) Anwaltsnotare, die am 30. Juni 2026 noch nicht das 70. Lebensjahr vollendet 
haben, jedoch einen Antrag nach § 48b Absatz 2 Satz 1 nicht mehr fristgerecht stellen 
könnten, können diesen noch bis einschließlich des 30. September 2026 stellen. 

(2) Frühere Anwaltsnotare, deren Amt vor dem 1. Juli 2026 durch Erreichen der 
Altersgrenze nach § 47 Nummer 2 in Verbindung mit § 48a in der bis 
zum 30. Juni 2026 geltenden Fassung erloschen ist, können sich auf ausgeschriebene 
Notarstellen in ihrem letzten ehemaligen Amtsbereich bewerben, wenn sie bis ein-
schließlich des 30. September 2026 gegenüber der Landesjustizverwaltung ihr Inte-
resse an einer erneuten Bestellung zum Anwaltsnotar bekundet haben. Eine erneute 
Bestellung setzt dabei voraus, der der Bewerber zum Zeitpunkt der Bestellung das 73. 
Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Im Übrigen gilt für die Entscheidung der Landes-
justizverwaltung § 48c Absatz 1, 2 und 4 sinngemäß. Erfolgt eine erneute Bestellung 
nach den Sätzen 1 bis 3, endet das Amt mit Ablauf des letzten Tages des Monats, in 
dem der Anwaltsnotar das 76. Lebensjahr vollendet.“ 

Artikel 2 

Änderung der Notarfachprüfungsverordnung 

Die Notarfachprüfungsverordnung vom 7. Mai 2010 (BGBl. I S. 576), die zuletzt durch 
Artikel 6 der Verordnung vom 11. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 411) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 

§ 9 Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt: 

„(1) Über das Vorliegen von Rücktritt und Versäumnis und deren Rechtsfolgen nach 
§ 7e der Bundesnotarordnung entscheidet die Leitung des Prüfungsamtes durch Bescheid, 
der mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen und dem Antragsteller zuzustellen ist. 
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Die Nachweise nach § 7e Absatz 2 und 3 der Bundesnotarordnung sind unverzüglich beim 
Prüfungsamt einzureichen. Im Fall einer Krankheit ist der Nachweis grundsätzlich durch ein 
Zeugnis eines Gesundheitsamtes zu erbringen, das in der Regel nicht später als am Prü-
fungstag ausgestellt sein darf. In offensichtlichen Fällen kann auf die Vorlage eines Zeug-
nisses verzichtet werden.“ 

Artikel 3 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 2026 in Kraft. 
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 

Die Änderungen im Bereich des Zugangs zum Beruf des Anwaltsnotars sollen dazu beitra-
gen, jungen interessierten Rechtsanwälten den Einstieg in das Anwaltsnotariat zu erleich-
tern und das Anwaltsnotariat gleichzeitig an die Anforderungen des modernen Arbeitsmark-
tes anzupassen. Ziel ist es, das Anwaltsnotariat als Berufsfeld langfristig attraktiv zu halten 
und so einen Beitrag zur Sicherstellung einer ausreichenden Anzahl qualifizierter Anwalts-
notare zu leisten. 

Die Änderungen im Bereich der Altersgrenze bei Anwaltsnotaren verfolgen neben dem vor-
stehenden Ziel der langfristigen Stärkung des Anwaltsnotariats vor allem auch das Ziel, das 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) vom 23. September 2025 (1 BvR 1796/23) 
zur Unzulässigkeit der bisherigen starren Altersgrenze bei Anwaltsnotaren umzusetzen. 
Das BVerfG hat die zwingende Altersgrenze zum vollendeten 70. Lebensjahr für Anwalts-
notare für mit Artikel 12 Absatz 1 des Grundgesetzes (GG) unvereinbar erklärt. Es hat dabei 
jedoch auch darauf hingewiesen, dass der Gesetzgeber nicht gehindert sei, die Alters-
grenze neu zu regeln (BVerfG, a. a. O., Rn. 190). Es bestünden erhebliche Spielräume für 
eine verfassungskonforme Ausgestaltung, etwa die Einführung einer bloß regional gelten-
den Altersgrenze, einer erst in höherem Lebensalter eingreifenden Grenze oder einer Re-
gelung, die das Fortbestehen des Notaramtes an die Leistungsfähigkeit der Amtsträger 
knüpft (BVerfG, a. a. O.). 

Der Entwurf steht im Kontext der gefährdeten rechtzeitigen Erreichung der Ziele der Reso-
lution der Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 25. September 2015 „Trans-
formation unserer Welt: die UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“. Der Entwurf 
trägt im Hinblick auf die Erreichung von Nachhaltigkeitszielen (SGD) insbesondere zu 
SGD 4 bei, indem er die Chancengleichheit im Zugang zu hochwertiger Bildung fördert, 
sowie zu SDG 5, indem er die Geschlechtergleichstellung und die Selbstbestimmung von 
Frauen im Berufsleben unterstützt. Zudem leistet der Entwurf einen Beitrag zu SDG 8, in-
dem er menschenwürdige Arbeitsbedingungen und eine höhere berufliche Teilhabe für alle 
fördert, zu SDG 10, indem er soziale und wirtschaftliche Inklusion stärkt, sowie zu SDG 16, 
indem er den gleichberechtigten Zugang zur Justiz und die Förderung leistungsfähiger, 
transparenter Institutionen sichert. 

II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 

Um dem zunehmenden Bewerberrückgang im Anwaltsnotariat gezielt entgegenzuwirken, 
sind verschiedene Änderungen vorgesehen. Diese sollen das Anwaltsnotariat für junge po-
tenzielle Bewerber attraktiver gestalten. Viele junge interessierte Rechtsanwälte oder Voll-
juristen haben Schwierigkeiten, ihre individuelle Lebensplanung mit den bestehenden An-
forderungen in Einklang zu bringen. Dies ist insbesondere auf die Kombination von notari-
eller Fachprüfung und Wartezeiten zurückzuführen. In der Praxis werden die Dauer der 
Wartezeiten – sowohl die vor der Prüfung als auch die tätigkeitsbezogenen – vermehrt als 
zu lang oder unflexibel wahrgenommen. Daher sind folgende Neuerungen vorgesehen: 

– Verkürzung der Wartezeiten: Die bisher erforderliche dreijährige Wartezeit nach Zulas-
sung als Rechtsanwalt vor Ablegen der notariellen Fachprüfung wird aufgehoben. Dies 
ermöglicht es interessierten Volljuristen, die Prüfung bereits früher abzulegen. Auch die 
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Pflicht zur dreijährigen rechtsanwaltlichen Tätigkeit im Amtsgerichtsbezirk (örtliche 
Wartezeit) wird auf zwei Jahre reduziert. 

– Flexibilisierung der Wartezeiten: Zeiten des Mutterschutzes, Elternzeit und Pflegezeit 
werden künftig innerhalb der gesetzlichen Grenzen nicht mehr als Unterbrechung der 
örtlichen Wartezeit gewertet. Diese Zeiten können daher nicht dazu führen, dass die 
Wartezeit erneut zu laufen beginnt. Dies soll insbesondere Frauen ermutigen, den 
Notarberuf zu ergreifen und grundsätzlich die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wei-
ter verbessern. 

– Fortbildungsstunden müssen künftig nicht mehr zwingend in dem Kalenderjahr wahr-
genommen werden, in dem sie anfallen. Es reicht aus, wenn der Fortbildungspflicht vor 
Ablauf der Bewerbungsfrist genügt wird. 

– Zweiter Wiederholungsversuch: Bewerber erhalten die Möglichkeit, die notarielle Fach-
prüfung ein zweites Mal zu wiederholen, wenn sie beim ersten Versuch und beim Wie-
derholungsversuch nicht bestehen. Damit soll der Druck auf die Bewerber verringert 
werden. 

Um das Urteil des BVerfG umzusetzen und die Versorgung in ländlichen und strukturschwa-
chen Regionen mit notariellen Leistungen zu sichern, ohne die Planungssicherheit für junge 
potenzielle Bewerber zu gefährden, sollen die Regelungen zur Altersgrenze für Anwaltsno-
tare wie folgt geändert werden: 

– Die gesetzliche Altersgrenze bei Vollendung des 70. Lebensjahres bleibt grundsätzlich 
bestehen. 

– Künftig kann die Amtszeit jedoch nach Erreichen der Altersgrenze auf Antrag zweimal 
um jeweils drei Jahre verlängert werden. Spätestens mit Ablauf des letzten Tages des 
Monats, in dem das 76. Lebensjahr vollendet wird, scheidet der Anwaltsnotar aus dem 
notariellen Amt aus. 

– Eine erste Verlängerung der Amtszeit setzt voraus, dass bei der letzten Ausschreibung 
vor Erreichen der Altersgrenze nicht sämtliche bei dieser Ausschreibung ausgeschrie-
benen Stellen mit geeigneten Bewerbern besetzt werden konnten. Bei dem Antrag auf 
eine zweite Verlängerung der Amtszeit kommt es auf die letzte Ausschreibung vor Ab-
lauf der ersten Verlängerung an. 

– Die Ausschreibungen von Stellen für Anwaltsnotare haben vor dem Hintergrund dieses 
Regelungskonzepts nunmehr auch diejenigen Stellen zu berücksichtigen, deren Amts-
inhaber das 70. Lebensjahr im laufenden oder folgenden Kalenderjahr vollenden oder 
deren Verlängerung in diesem Zeitraum endet. 

– Die Landesjustizverwaltung soll die Entscheidung über einen Antrag im Interesse der 
Rechtspflege und des Antragstellers spätestens drei Monate vor dessen Erreichen der 
Altersgrenze treffen. Bei dem Antrag auf eine zweite Verlängerung der Amtszeit soll 
die Landesjustizverwaltung die Entscheidung spätestens drei Monate vor Ablauf der 
ersten Verlängerung treffen. 

– Das Amt des Antragstellers endet bei einer ablehnenden Entscheidung in jedem Fall 
erst drei Monate nach der Entscheidung der jeweiligen Landesjustizverwaltung. 
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III. Exekutiver Fußabdruck 

Der Entwurf wurde mit der Bundesnotarkammer, eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, 
sowie der Arbeitsgemeinschaft „Anwaltsnotariat“ des Deutschen Anwaltvereins inhaltlich 
vorababgestimmt. 

IV. Alternativen 

Eine bloße Anhebung der Altersgrenze auf zum Beispiel 75 oder 80 Jahre würde die regio-
nalen Bewerberprobleme nicht lösen. Vor allem aber würde sie dazu führen, dass unab-
hängig von einem Bewerbermangel jüngere Rechtsanwälte länger auf eine Anwaltsnotar-
stelle warten müssten. Dadurch würde das Anwaltsnotariat für jüngere Rechtsanwälte über 
die schon bestehenden Probleme hinaus noch unattraktiver, was es unbedingt zu vermei-
den gilt. Eine vollständige Aufhebung der Altersgrenze zugunsten einer individuellen Leis-
tungsfähigkeitsprüfung wäre zu ressourcenintensiv und könnte zu rechtlichen Unsicherhei-
ten führen. Sie würde die Attraktivität des Anwaltsnotariats für jüngere Generationen ver-
mindern, da für diese keine Planungssicherheit mehr bestünde, wann eine Stelle frei wird. 
Planungssicherheit hat jedoch aufgrund der hohen persönlichen und finanziellen Investitio-
nen, die mit dem Zugang zum Anwaltsnotarberuf verbunden sind, für die Bewerber einen 
hohen Stellenwert. Ginge diese verloren, würde dies den teilweise bestehenden Bewerber-
mangel weiter verschärfen. Dies spricht auch gegen die Einführung regionaler Altersgren-
zen. Diese würden dazu führen, dass in Regionen, die ohnehin an einem Bewerbermangel 
leiden, das Anwaltsnotariat noch unattraktiver würde. Auch wäre die regionale Feststellung 
eines allgemeinen Bewerbermangels mit erheblichen Definitionsschwierigkeiten verbunden 
und daher notwendigerweise mit einer großen Rechtsunsicherheit belastet. Folglich ist eine 
individuelle Verlängerungsmöglichkeit im Fall eines konkreten Bewerbermangels im jewei-
ligen Amtsbereich die flexibelste und am besten geeignete Lösung. Sie wahrt die Planungs-
sicherheit für junge Bewerber und sichert die flächendeckende Versorgung der Bevölkerung 
mit qualitativ hochwertigen notariellen Dienstleistungen. 

V. Gesetzgebungskompetenz 

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für die Änderungen der Bundesnotarordnung 
(BNotO) und der Notarfachprüfungsverordnung (NotFV) folgt aus Artikel 74 Absatz 1 Num-
mer 1 GG (Notariat, Rechtsanwaltschaft, Rechtsberatung). 

VI. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 
Verträgen 

Der Entwurf ist mit dem Recht der europäischen Union und mit den von der Bundesrepublik 
Deutschland abgeschlossenen völkerrechtlichen Verträgen vereinbar. 

Die Altersgrenze als eine die Berufswahlfreiheit unmittelbar beschränkende Regelung fällt 
in den Anwendungsbereich der Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 
zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung 
in Beschäftigung und Beruf (Abl. L 303, S. 16), deren Zweck nach ihrem Artikel 1 in der 
Bekämpfung berufsbezogener Diskriminierungen – unter anderem wegen des Alters – liegt. 
Die Änderungen im Bereich der Altersgrenze für Anwaltsnotare stehen aufgrund der folgen-
den Ziele im Einklang mit den Anforderungen der Verhältnismäßigkeit nach Artikel 7 der 
vorgenannten Richtlinie: Sie sichert die notarielle Versorgung in ländlichen und struktur-
schwachen Regionen, ohne die Planungssicherheit für junge Bewerber zu gefährden. 
Durch die Möglichkeit, die Amtszeit bei Bewerbermangel auf Antrag zu verlängern, wird 
gewährleistet, dass Notarstellen bei unzureichenden Bewerbungen weiterhin besetzt wer-
den können. Die Regelung sorgt wegen des Vorrangs der jüngeren Generationen weiterhin 
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für eine ausgewogene Altersstruktur im Anwaltsnotariat. So wird eine gerechte Verteilung 
der Berufschancen zwischen den Generationen aufrechterhalten und zugleich flächende-
ckend die Funktionsfähigkeit der vorsorgenden Rechtspflege sichergestellt. 

VII. Gesetzesfolgen 

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 

Der Entwurf zielt unter anderem darauf ab, durch die erleichterten Regelungen zum Berufs-
zugang zum Anwaltsnotariat eine substantielle Vereinfachung der Rechts- und Verwal-
tungsstrukturen zu ermöglichen. Zudem wird der Verwaltung durch die neuen Regelungen 
zur Verlängerung der Amtszeit von Anwaltsnotaren ein System vorgegeben, anhand des-
sen sie nach dem Wegfall der Altersgrenze für Anwaltsnotare ab dem 1. Juli 2026 vorgehen 
kann. 

2. Nachhaltigkeitsaspekte 

Der Entwurf steht im Einklang mit den Leitgedanken der Bundesregierung zur nachhaltigen 
Entwicklung im Sinne der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, die der Umsetzung der 
Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen dient.  

Indem der Entwurf die bestehende Altersgrenze und die Zulassungsbedingungen für das 
Anwaltsnotariat flexibilisiert sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie verbessert, leis-
tet er einen Beitrag zur Verwirklichung der Nachhaltigkeitsziele 4 „Inklusive, gleichberech-
tigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für 
alle fördern“, 5 „Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen und Mädchen zur 
Selbstbestimmung befähigen“, 8 „Dauerhaftes, breitenwirksames und nachhaltiges Wirt-
schaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle för-
dern“, 10 „Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern“ und 16 „Friedliche und inklu-
sive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zur 
Justiz ermöglichen und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen 
auf allen Ebenen aufbauen“. 

Die vorstehenden Nachhaltigkeitsziele verlangen die Förderung von Gleichberechtigung, 
Chancengleichheit, Bildungszugang, wirtschaftlicher Integration, Produktivität, Rechts-
staatlichkeit und Zugang zur Justiz für alle. 

SDG 4 fordert, dass alle Menschen Zugang zu hochwertiger Bildung haben und die not-
wendigen Qualifikationen für eine nachhaltige Entwicklung erwerben. Im Sinne von SDG 4 
trägt der Entwurf durch die Abschaffung der bisherigen Wartezeit vor der notariellen Fach-
prüfung und die Einführung eines zusätzlichen Wiederholungsversuchs dazu bei, den Zu-
gang zu beruflicher Qualifizierung und fachlicher Weiterbildung zu erleichtern (Zielvor-
gabe 4.7).  

SDG 5 verlangt, alle Formen der Diskriminierung von Frauen zu beenden und Frauen zur 
Selbstbestimmung zu befähigen. Im Sinne von SDG 5 stärkt der Entwurf die Gleichstellung 
der Geschlechter, indem er die Unterbrechung von Wartezeiten bei der örtlichen Wartezeit 
wegen Mutterschutz, Elternzeit oder Pflege von Angehörigen ohne Obergrenze ermöglicht. 
Diese Regelung verbessert die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und unterstützt insbe-
sondere Frauen darin, ihre berufliche Laufbahn selbstbestimmt fortzusetzen. Dadurch wer-
den strukturelle Benachteiligungen abgebaut und gleiche Chancen im Zugang zum An-
waltsnotarberuf geschaffen (Zielvorgabe 5.1). 

SDG 8 zielt auf nachhaltiges Wirtschaftswachstum und die Schaffung menschenwürdiger 
Arbeitsplätze ab. Im Sinne von SDG 8 leistet der Entwurf einen Beitrag zu menschenwür-
diger Arbeit und nachhaltigem Wirtschaftswachstum, indem er den Zugang zum Beruf des 
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Anwaltsnotars beschleunigt und flexibler gestaltet. So werden junge Bewerber unterstützt, 
der Beruf attraktiver gemacht und eine langfristige berufliche Perspektive geschaffen. Durch 
die verbesserte Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird zudem die Arbeitszufriedenheit 
und Produktivität gesteigert (Zielvorgaben 8.2 und 8.5). 

SDG 10 strebt die Reduzierung von Ungleichheiten an, sowohl innerhalb von Ländern als 
auch zwischen ihnen. Im Sinne von SDG 10 trägt der Entwurf zur Reduzierung von Un-
gleichheiten bei, indem er strukturelle Hürden abbaut, die insbesondere junge Menschen, 
Frauen und Personen mit familiären Verpflichtungen betreffen. Flexible Ausbildungs- und 
Karrierewege fördern Chancengleichheit und soziale Inklusion im Anwaltsnotariat. Zudem 
führt die Regelung zur Öffnung der Altersgrenze dazu bei, dass bei Bewerbermangel auch 
älteren Anwaltsnotaren die Möglichkeit bleibt, ihre bisherige Amtstätigkeit weiter fortzuset-
zen (Zielvorgaben 10.2 und 10.3). 

SDG 16 verlangt den Zugang zur Justiz und den Aufbau von leistungsfähigen und inklusi-
ven Institutionen. Im Sinne von SDG 16 stärkt der Entwurf die Rechtsstaatlichkeit und den 
Zugang zur vorsorgenden Rechtspflege, indem er sicherstellt, dass auch in ländlichen und 
strukturschwachen Regionen für die rechtssuchende Bevölkerung eine ausreichende nota-
riellen Versorgung gewährleistet bleibt (Zielvorgabe 16.3). 

3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Keine. 

4. Erfüllungsaufwand 

4.1. Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Der Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger ändert sich nicht. 

4.2. Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Der Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft ändert sich nicht. 

4.3. Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Für die Verwaltung ergeben sich geringfügige Auswirkungen auf den jährlichen Erfüllungs-
aufwand infolge zusätzlicher Anträge auf Verlängerung der Amtszeit von Anwaltsnotaren. 

5. Weitere Kosten 

Keine. 

6. Weitere Gesetzesfolgen 

Die Änderungen im Bereich des Zugangs zum Beruf des Anwaltsnotars – insbesondere 
§ 5b Absatz 4 der Bundesnotarordnung in der Entwurfsfassung (BNotO-E) – sollen gleich-
stellungspolitisch dazu beitragen, den Zugang zum Anwaltsnotarberuf für Frauen im Ver-
gleich zur bisherigen Rechtslage zu erleichtern. Die bisherigen Regelungen zu Unterbre-
chungen können vor allem zu Nachteilen für Frauen führen. Die zeitlich nicht flexiblen Re-
gelungen zu Wartezeiten und Unterbrechungen in Phasen wie Mutterschutz, Elternzeit oder 
Kindesbetreuung führen in Einzelfällen dazu, dass Wartezeiten neu zu laufen beginnen. 
Dies bedeutet für die Betroffenen erhebliche Verzögerungen bei der Ergreifung des An-
waltsnotarberufs oder schließt sie sogar faktisch von diesem aus. Durch die zeitliche Er-
weiterung privilegierter Unterbrechungen wird eine bessere Vereinbarkeit von familiären 
Verpflichtungen und Beruf ermöglicht. Darüber hinaus sind sonstige Auswirkungen auf die 



 - 14 -  

 

Verbraucher oder gleichstellungspolitisch relevante oder demografische Auswirkungen 
nicht zu erwarten. Insbesondere betrifft der Entwurf im Übrigen die Belange von Notaren 
und Notarinnen in gleichem Maße. 

Soweit in dem vorliegenden Entwurf insbesondere die Bezeichnungen „Notar“, „Anwalts-
notar“, „Amtsinhaber“, „Antragsteller“, „Bewerber“ und „Rechtsanwalt“ nur in der männlichen 
Form verwendet werden, sind damit trotzdem Männer und Frauen gleichermaßen ange-
sprochen. Von einer jeweiligen kumulativen Nennung sowohl der männlichen als auch 
weiblichen Bezeichnung wurde abgesehen, da dies die Verständlichkeit der Vorschriften 
erheblich beeinträchtigt hätte. Die Regelungen sind im Übrigen inhaltlich geschlechtsneut-
ral und betreffen Frauen und Männer in gleicher Weise. 

VIII. Befristung; Evaluierung 

Eine Befristung der Änderungen ist nicht vorgesehen, da die beabsichtigten Regelungen 
dauerhafte Rechtsklarheit und Rechtssicherheit schaffen sollen. Eine Evaluierung ist größ-
tenteils nicht notwendig, da die Änderungen in ihrer inhaltlichen und finanziellen Tragweite 
nicht in dem Maße eingriffsintensiv sind, dass eine Evaluierung zur Messung der Wirksam-
keit erforderlich wäre. Eine Ausnahme bildet jedoch der Maßnahmenkatalog zur Attraktivi-
tätssteigerung des Anwaltsnotarberufs. 

B. Besonderer Teil 

Zu Artikel 1 (Änderung der Bundesnotarordnung) 

Zu Nummer 1 

Zu Buchstabe a 

Die Änderung ist redaktioneller Natur und stellt eine Folgeänderung zu der Einfügung der 
Regelungen zur Verlängerung der Amtszeit bei Anwaltsnotaren in den §§ 48b und 48c 
BNotO-E dar. 

Zu Buchstabe b 

Die Änderung resultiert aus der Einfügung des § 121 BNotO-E, der eine Übergangsvor-
schrift zu den §§ 48b und 48c BNotO-E darstellt. 

Zu Nummer 2 

Ebenso wie beim hauptberuflichen Notariat ist beim Anwaltsnotariat bei der Prüfung des 
Bedürfnisses für die Bestellung eines Notars nach den Erfordernissen einer geordneten 
Rechtspflege zu entscheiden. Diese Prüfung hat grundsätzlich auch ein absehbares Aus-
scheiden des Amtsinhabers mit einzubeziehen. Da die Bewerberlage im Anwaltsnotariat 
künftig die Grundlage für die Entscheidung über mögliche Verlängerungsanträge von An-
waltsnotaren bei Erreichen der Altersgrenze sein soll, ist es wichtig, dass freiwerdende Stel-
len frühzeitig in die Ausschreibung einbezogen werden. So wird sichergestellt, dass die 
Ausschreibung eine geeignete Grundlage für die Entscheidung über Verlängerungsanträge 
bietet, die den vom BVerfG anerkannten Zielen einer Altersgrenze Rechnung trägt. Bei der 
Ausschreibung von Stellen im Anwaltsnotariat sollen daher auch diejenigen Stellen berück-
sichtigt werden, deren Amtsinhaber das 70. Lebensjahr im laufenden oder folgenden Ka-
lenderjahr vollenden oder deren Verlängerung nach § 48b Absatz 4 BNotO-E in diesem 
Zeitraum endet. Das Ausscheiden aufgrund dieser Umstände ist somit sowohl im Jahr vor 
dem Ausscheiden als auch im Jahr des Ausscheidens zu berücksichtigen. 
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Zu Nummer 3 

Zu Buchstabe a 

Unter grundsätzlichem Festhalten an der Bedeutung der örtlichen Wartezeit nach § 5b Ab-
satz 1 Nummer 2 BNotO soll diese jedoch von drei auf zwei Jahre reduziert werden. Die 
neue Vorschrift trägt den veränderten Rahmenbedingungen des anwaltlichen Berufslebens, 
den Mobilitätserfordernissen jüngerer sich bewerbender Personen sowie dem Bedürfnis 
nach flexiblerer Besetzung von Notarstellen Rechnung. Die Ziele der örtlichen Wartezeit 
werden auch bei einer Reduzierung auf zwei Jahre verwirklicht. Die organisatorischen Vo-
raussetzungen zur Führung eines Notarbüros können aufgrund digitaler Aktenführung, ge-
sicherter elektronischer Kommunikationswege und moderner Kanzleisoftware verlässlich 
und zugleich erheblich schneller als früher geschaffen werden und auch die erforderliche 
wirtschaftliche Unabhängigkeit kann durch zeitgemäße Mandatspflege sowie auch Man-
datsakquise, wie zum Beispiel über digitale Präsenz und überregionale Netzwerke, früher 
erreicht werden. 

Auch an der Fortbildungspflicht nach § 5b Absatz 1 Nummer 4 BNotO soll im Grundsatz 
festgehalten werden, da diese – neben der praktischen Ausbildung nach § 5b Absatz 6 
BNotO – der Sicherung der fachlichen Qualifikation zum Zeitpunkt der Bewerbung dient 
(vergleiche Bundestagsdrucksache 16/4972, S. 11). Die neu vorgesehene Regelung lstellt 
jedoch lediglich darauf ab, dass alle der pro Kalenderjahr anfallenden 15 Fortbildungsstun-
den vor Ablauf der Bewerbungsfrist absolviert wurden. Die Fortbildungsstunden sollen so-
mit nicht mehr zwingend im Jahr ihres Anfallens abgeleistet werden müssen. Hiermit wird 
sichergestellt, dass die Nichterfüllung der Fortbildungspflicht in einem Kalenderjahr nicht 
mehr zum Ausschluss der Bewerbungsmöglichkeit des jeweiligen Kandidaten führen kann. 
In der Vergangenheit wurde teilweise vertreten, dass die Nichterfüllung der Fortbildungs-
pflicht in einem Kalenderjahr zum dauerhaften Ausschluss von der Bewerbungsmöglichkeit 
führt, so dass den Bewerbern nur die Möglichkeit blieb, die notarielle Fachprüfung erneut 
zu absolvieren. Dies kann insbesondere in Kombination mit § 7a Absatz 7 Satz 2 BNotO zu 
unbilligen Ergebnissen führen. Ist nämlich bereits ein Wiederholungsversuch erfolgt, kann 
die Prüfungsleistung endgültig als verloren gelten. Auch ohne Verbesserung bei einer Wie-
derholungsprüfung bestand damit keine Bewerbungsmöglichkeit mehr. Problematisch ist 
außerdem, dass selbst bei einer im laufenden Jahr gescheiterten Bewerbung die Fortbil-
dungspflicht für dieses Jahr erfüllt sein muss, um die Bewerbungseignung für Folgejahre zu 
erhalten – auch dann, wenn das Scheitern erst gegen Jahresende feststeht. Aufgrund des 
reduzierten Fortbildungsangebots ist eine kurzfristige Erfüllung der Pflicht zu diesem Zeit-
punkt faktisch kaum realisierbar. Dies führt zu erheblichen Unsicherheiten und ungerecht-
fertigten Ausschlüssen qualifizierter Bewerber. Diese Unbilligkeiten fallen mit der Neurege-
lung weg, da es dann nur noch darauf ankommt, dass die angefallene Fortbildungspflicht 
insgesamt erfüllt wurde, nicht aber, wann sie erfüllt wurde. Ferner ist nach bisheriger 
Rechtslage unklar, ob die Pflicht zur Teilnahme an notarspezifischen Fortbildungsveran-
staltungen im Umfang von 15 Zeitstunden jährlich (§ 5b Absatz 1 Nummer 4 BNotO) auch 
im Jahr der (erfolgreichen) Bewerbung selbst gilt. Der Bundesgerichtshof (Beschluss 
vom 14. März 2016 – NotZ (Brfg) 6/15) verneinte dies, weil die Fortbildung jeweils vor Ab-
lauf des jeweiligen Kalenderjahrs erfolgt sein muss. Die Neuregelung soll durch die Ergän-
zung des Wortes „vollem“ auch insoweit nun Klarheit schaffen. 

Zu Buchstabe b 

Der bisherigen Sätze 2 und 3 des Absatzes 2 sollen gestrichen werden, da ihr Regelungs-
gegenstand in die neuen Absätze 3 und 4 überführt werden soll (vergleiche hierzu unter 
Buchstabe c). 
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Zu Buchstabe c 

Im Hinblick auf die Höchstdauer von insgesamt einem Jahr anrechnungsfähiger Zeiten wird 
in § 5b Absatz 3 BNotO-E an der bislang geltenden Regelung festgehalten, auch wenn eine 
weitergehende Anrechnung theoretisch möglich wäre. Der Grund für diese Begrenzung 
liegt darin, dass eine Erweiterung über die bereits geltende Verkürzung der Erfahrungszeit 
von bis zu einem Jahr hinaus den Zweck dieser Zugangsvoraussetzungen infrage stellen 
würde. Die festgelegte Obergrenze von einem Jahr gewährleistet eine angemessene Be-
rücksichtigung familiärer und pflegerischer Angelegenheiten, ohne die Mindestanforderun-
gen an die praktische Erfahrung zu verwässern. Zur Präzisierung und Klarstellung soll die 
Formulierung „wegen einer Schwangerschaft“ im Gesetzeswortlaut durch die Formulierung 
„von Beschäftigungsverboten nach den §§ 3 bis 6, 10 Absatz 1, § 13 Absatz 1 Nummer 3 
und § 16 des Mutterschutzgesetzes“ ersetzt werden. Ferner soll auch konkret auf die ent-
sprechenden Regelungen des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes (BEEG) Bezug 
genommen werden. 

§ 5b Absatz 4 BNotO-E erweitert den bisherigen § 5b Absatz 2 Satz 3 BNotO. Künftig sollen 
folgende Zeiten nicht mehr als Unterbrechung der anwaltlichen Tätigkeit für die örtliche 
Wartezeit (§ 5b Absatz 1 Nummer 2 BNotO) gewertet werden: 

– Zeiten von Beschäftigungsverboten nach dem Mutterschutzgesetz (MuSchG) (§§ 3 
bis 6, 10 Absatz 1, § 13 Absatz 1 Nummer 3 und § 16 MSchG), 

– Zeiten der Betreuung von Kindern nach § 15 BEEG und 

– Zeiten der Pflege von pflegebedürftigen Angehörigen nach § 2 Absatz 1, § 4 Absatz 1 
Satz 1 und 3 in Verbindung mit § 7 Absatz 3 des Pflegezeitgesetzes (PflegeZG). 

Eine Obergrenze soll es nicht mehr geben. Das Erfordernis der örtlichen Wartezeit trifft die 
überwiegende Zahl der Betroffenen nämlich erschwerend in einem Lebensabschnitt, in dem 
häufig familienbedingte Auszeiten anfallen. Ein ständiges Zurücksetzen der Wartezeit bei 
jeder Unterbrechung aus (rechtlich geschützten und gesellschaftlich geförderten) Gründen 
wie Mutterschutz, Stillzeit, Kinderbetreuung oder Pflege mit einer Gesamtdauer von über 
einem Jahr, wie es die alte Fassung vorsah, führt zwangsläufig zu einer Schlechterstellung 
derjenigen, die solche Phasen – häufig auch mehrfach – absolvieren müssen. Dies kann 
unter Umständen einen faktischen Ausschluss vom Beruf oder zumindest eine erhebliche 
Verzögerung des Berufseinstiegs bedeuten. In diese Richtung äußerte sich auch das Ober-
landesgericht Köln in seinem Urteil vom 21. Februar 2022 (Aktenzeichen Not 2/21). Die 
neue Regelung soll der Lebenswirklichkeit der Betroffenen besser gerecht werden und die 
unterschiedlichen Betreuungsbedarfe sowie familiären Konstellationen abbilden.  

Durch die Bezugnahme auf die §§ 3 bis 6, 10 Absatz 1, § 13 Absatz 1 Nummer 3 und § 16 
MuSchG, § 15 BEEG sowie § 2 Absatz 1, § 4 Absatz 1 Satz 1 und 3 in Verbindung mit § 7 
Absatz 3 PflegeZG wird eine sozial angemessene zeitliche Begrenzung gewahrt, die zu-
gleich den Erfordernissen der Planbarkeit aus Verwaltungssicht in hinreichendem Maße 
Rechnung trägt. 

In § 5b Absatz 5 BNotO-E soll als Folge der Absenkung der örtlichen Wartezeit in § 5b Ab-
satz 1 Nummer 2 BNotO-E die bisher in § 5b Absatz 3 Variante 1 BNotO normierte zeitliche 
Öffnung wegfallen. Die bisher in § 5b Absatz 3 Variante 2 BNotO normierte örtliche Öffnung 
stellt eine qualifizierte Ausnahme zur Regelforderung der örtlichen Wartezeit dar. Sie er-
möglicht es einem Bewerber, auch dann an einem Auswahlverfahren teilzunehmen, wenn 
er seine anwaltliche Tätigkeit im angrenzenden Amtsgerichtsbezirk desselben Landes, in 
dem die Notarstelle gelegen ist, zumindest drei Jahre ausgeübt hat. Diese Dauer soll analog 
zur Absenkung der örtlichen Wartezeit in § 5b Absatz 1 Nummer 2 BNotO-E nunmehr eben-
falls auf zwei Jahre reduziert werden. 
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Zu Buchstabe d 

§ 5b Absatz 6 Satz 3 BNotO-E knüpft an den Regelungsgehalt des § 5b Absatz 4 Satz 3 
BNotO an. Nach dieser Vorschrift kann die Praxisausbildung um bis zu 80 Stunden verkürzt 
werden, wenn der Bewerber vergleichbare praktische Erfahrungen durch eine Tätigkeit als 
Notarvertreter oder Notariatsverwalter oder durch die erfolgreiche Teilnahme an Praxislehr-
gängen der Notarkammer oder der Berufsorganisationen erworben hat. Da die Tätigkeit als 
Notarvertretung oder Notariatsverwaltung im Vergleich zur Praxisausbildung eine gleich-
wertige praktische Erfahrung vermittelt, soll nunmehr auch die bisherige Begrenzung 
auf 80 Stunden entfallen. Die Möglichkeit, die Praxisausbildung durch die Teilnahme an 
Praxislehrgängen zu ersetzen, soll gestrichen werden, da entsprechende Lehrgänge tat-
sächlich nicht angeboten werden und sich diese Regelungsalternative somit als praktisch 
bedeutungslos erwiesen hat. 

Zu Nummer 4 

Zu Buchstabe a 

Mit der Neuregelung soll die Zulassung zur notariellen Fachprüfung grundlegend verein-
facht werden: Nach § 7a Absatz 1 BNotO-E soll nun allein die Befähigung zum Richteramt 
nach dem Deutschen Richtergesetz entscheidend sein. Die bislang zusätzlich erforderliche 
dreijährige Zulassung als Rechtsanwalt soll dagegen entfallen.  

Die bisherige Wartezeit zwischen Zulassung zur Rechtsanwaltschaft und Teilnahme an der 
notariellen Fachprüfung sollte ursprünglich die Praxisnähe der Prüfung sicherstellen und 
eine zeitliche Nähe zur späteren Bestellung schaffen (vergleiche Bundestagsdrucksa-
che 16/4972, S. 15; Bundestagsdrucksache 16/11906, S. 13). Vor dem Hintergrund der 
geltenden Eignungskriterien sowie der verpflichtenden 160-stündigen Praxisausbildung 
(§ 5b Absatz 6 BNotO-E) ist diese Anforderung jedoch nicht zwingend erforderlich. Viel-
mehr wirkte sich die starre Frist in der Praxis nachteilig aus, da sich Rechtsanwälte im drit-
ten Lebensjahrzehnt häufig in einer Phase befinden, die durch berufliche Karriereschritte 
(etwa die Erlangung einer Kanzleipartnerschaft) und familiäre Weichenstellungen (Famili-
engründung, Erziehungsaufgaben) geprägt ist. Vor allem Rechtsanwältinnen sind hiervon 
stark betroffen. Vor diesem Hintergrund soll interessierten Volljuristen die Möglichkeit eröff-
net werden, die notarielle Fachprüfung bereits früher zu absolvieren. 

Die Auswahlentscheidung nach § 6 BNotO erfolgt zudem über ein objektives Punktesys-
tem, das Fachprüfung und Zweites Staatsexamen gewichtet. Der zeitliche Abstand zu den 
Prüfungen spielt dabei keine Rolle.  

Zu Buchstabe b 

In Anlehnung an die Regelungen zur Steuerberaterprüfung (§ 35 Absatz 4 des Steuerbera-
tungsgesetzes) und zum Wirtschaftsprüferexamen (§ 33 Absatz 1 der Wirtschaftsprüferord-
nung) soll in § 7a Absatz 7 BNotO-E bei der notariellen Fachprüfung ein zweiter Wiederho-
lungsversuch eingeführt werden. Damit sollen Prüflinge insgesamt drei Versuche erhalten, 
um die notarielle Fachprüfung zu bestehen. Der vorgesehene zweite Wiederholungsver-
such soll durch die Reduzierung prüfungsbedingter Hemmnisse mehr Interessierte dazu 
ermutigen, diesen Berufsweg einzuschlagen. 

Zu Nummer 5 

Zu Buchstabe a 

Während § 7e Absatz 1 BNotO-E inhaltlich unverändert bleibt, stellt die Neuregelung in § 7e 
Absatz 2 BNotO-E klar, dass eine Prüfung als nicht abgelegt gilt, wenn ein Prüfling nach 
Zulassung zur Prüfung genügende Entschuldigungsgründe für einen Rücktritt nachweist. 
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Sie ermöglicht eine faire Handhabung von Fällen, in denen vor dem Antritt zur Prüfung 
genügende Gründe den Prüfling an der Teilnahme hindern. In der Rücktrittserklärung ist 
anzugeben, ob die Teilnahme an der Prüfung im nächsten oder im übernächsten Termin 
beabsichtigt ist.  

Zu Buchstabe b 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zur Einfügung des neuen Absatzes 2 
durch den Buchstaben a.  

Zu Nummer 6 

Zu Buchstabe a 

§ 7h Absatz 1 und 2 BNotO-E knüpfen an den Regelungsgehalt des derzeitigen § 7h Ab-
satz 1 BNotO an und ergänzen diesen in Absatz 2 um eine Gebührenregelung für den in 
§ 7e Absatz 2 BNotO-E neu geregelten Fall des entschuldigten Rücktritts, bei dem der Prüf-
ling eine zeitnahe Wiederholung der Prüfung avisiert. Wird eine spätere Teilnahme ange-
strebt, soll nach § 7h Absatz 2 Satz 2 BNotO-E die Zulassungsgebühr einbehalten und bei 
der Anmeldung für den nächsten Prüfungsversuch verrechnet werden. Dies stellt sicher, 
dass der Prüfling nicht zusätzlich finanziell belastet wird, wenn er die Prüfung zu einem 
späteren Zeitpunkt ablegt. Sollte die Zulassungsgebühr für den neuen Termin von der ur-
sprünglichen Gebühr abweichen, sind gegebenenfalls zusätzliche Gebühren zu zahlen, 
wenn die Gebühr im späteren Termin höher ist, oder eine Differenz wird zu erstatten, wenn 
die Gebühr im späteren Termin geringer ist. Gibt der Prüfling keine entsprechende Erklä-
rung ab oder legt er die Prüfung weder im nächsten noch im übernächsten Termin ab, gilt 
nach Absatz 2 Satz 3 der Satz 1. Dieser sieht vor, dass bei Rücktritt ein Viertel der Zulas-
sungsgebühr einbehalten wird, um den administrativen Aufwand für die Prüfungsorganisa-
tion zu decken. Im Übrigen gehen mit der Umstrukturierung des § 7h Absatz 1 BNotO keine 
inhaltlichen Änderungen einher. 

Zu Buchstabe b 

Es handelt sich um eine Folgeänderung, die aus der Einfügung des neuen Absatzes 2 re-
sultiert.  

Zu Nummer 7 

Die Änderung ist redaktioneller Natur und resultiert aus Verschiebung des bisherigen § 48c 
BNotO in den neuen § 48e BNotO-E. 

Zu Nummer 8 

§ 47 BNotO nennt abschließend die Sachverhalte, bei deren Vorliegen das Amt des Notars 
erlischt. Bislang sieht § 47 Nummer 2 Variante 1 BNotO vor, dass ein Notar, der "auf Le-
benszeit" (§ 3 Absatz 1 BNotO) oder "für die Dauer seiner Mitgliedschaft bei der für den 
Gerichtsbezirk zuständigen Rechtsanwaltskammer" (§ 3 Absatz 2 BNotO) bestellt wurde, 
mit Ende des Monats, in dem er das 70. Lebensjahr vollendet, aus dem Amt ausscheidet. 
Nunmehr soll das Erlöschen des Amtes aufgrund des Erreichens der Altersgrenze nur ein-
treten, wenn kein Fall der §§ 48b und 48c BNotO-E vorliegt. In den §§ 48b und 48c BNotO-
E (dazu unter Nummer 9) soll die Möglichkeit einer antragsbasierten Verlängerung der 
Amtszeit von Anwaltsnotaren für den Fall eingeführt werden, dass ausgeschriebene Stellen 
anderenfalls nicht besetzt werden könnten. Hintergrund ist das Urteil des BVerfG vom 23. 
September 2025, mit dem § 47 Nummer 2 Variante 1 und § 48a BNotO für unvereinbar mit 
dem Grundrecht auf Berufsfreiheit nach Artikel 12 Absatz 1 GG erklärt wurden, soweit sie 
das Anwaltsnotariat betreffen. In der Entscheidung wird dazu ausgeführt, dass die bean-
standete Regelung mit der Funktionstüchtigkeit des Notariats und der gerechten Verteilung 
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der Berufschancen zwischen den Generationen zwar legitime Zwecke von erheblichem Ge-
wicht verfolge. Sie sei zudem im verfassungsrechtlichen Sinne geeignet und erforderlich, 
um die legitimen Ziele zu erreichen. Aufgrund des nachhaltigen Bewerbermangels im Be-
reich der Anwaltsnotare stehe das Maß der Belastung der Grundrechtsträger jedoch steht 
nicht mehr in einem vernünftigen Verhältnis zu den deutlich verminderten Vorteilen, die dem 
Gemeinwohl aus der angegriffenen Regelung erwachsen könnten. Im hauptberuflichen No-
tariat erfülle die Altersgrenze hingegen ihre Zwecke weiterhin. Diese sind die Sicherstellung 
einer geordneten Altersstruktur im Notarberuf, die gerechte Verteilung der Berufschancen 
zwischen den Generationen, der Schutz der Rechtspflege vor Gefahren durch eine alters-
bedingt nachlassende Leistungsfähigkeit von Notaren und – anders als im Anwaltsnotariat 
– auch die Erleichterung der Personalplanung der Landesjustizverwaltungen. Die Situation 
im hauptberuflichen Notariat unterscheidet sich von derjenigen des Anwaltsnotariats inso-
fern insbesondere dadurch, dass die Zahl der Anwärterstellen (vergleiche §§ 5a, 7 BNotO) 
mit Blick auf die Zahl später freiwerdender Notarstellen bemessen werden muss (vergleiche 
hierzu BVerfG, a. a. O., Rn. 111, 120). 

Daher sollen in Reaktion auf das Urteil des BVerfG, das ausdrücklich nur die Altersgrenze 
für das Anwaltsnotariat für unverhältnismäßig erklärt hat, die Neuregelungen für die Alters-
grenze auf den Bereich des Anwaltsnotariats begrenzt werden. Insoweit erscheint eine in-
dividuelle Amtszeitverlängerung im Fall eines spezifischen zeitbezogenen Bewerberman-
gels im betroffenen ehemaligen Amtsbereich des Anwaltsnotars als angemessenste Lö-
sung. Sie gewährleistet auch, dass der bisherige Gleichlauf mit dem hauptberuflichen No-
tariat, bei dem die bestehende Regelung aus den vorstehend genannten Gründen weiterhin 
uneingeschränkt gelten wird, grundsätzlich beibehalten werden kann. Gegen diese Neure-
gelung der Altersgrenze für Anwaltsnotare wurden verschiedene Alternativen abgewogen, 
die jedoch aufgrund praktischer und rechtlicher Erwägungen als nicht sachgerecht verwor-
fen wurden. So dürfte eine bloße Anhebung der Altersgrenze auf 75 oder 80 Jahre wenig 
zielführend sein, da sie die regionalen Bewerberengpässe nicht adressieren würde. Eine 
vollständige Aufhebung der Altersgrenze zugunsten einer individuellen Leistungsfähigkeits-
prüfung erschiene nicht praktikabel, da sie mit erheblichen Ressourcenaufwendungen und 
rechtlichen Unsicherheiten verbunden wäre. Sie würde zudem die Attraktivität des Anwalts-
notariats für jüngere Generationen weiter schmälern, da durch den Wegfall der Planungs-
sicherheit die Perspektive auf zukünftige Notarstellen verringert würde. Dies wiederum 
würde zu einer weiteren Verschärfung des bestehenden Bewerbermangels führen. Die Ein-
führung regionaler Altersgrenzen würde dazu führen, dass in Regionen mit ohnehin gerin-
gem Bewerberaufkommen das Anwaltsnotariat für junge Bewerber noch unattraktiver 
würde. Zudem würde die Definition eines „regionalen Bewerbermangels“ eine erhebliche 
rechtliche Unsicherheit mit sich bringen, die die Systematik der Notarstellenplanung desta-
bilisieren würde.  

Mit der neuen Konzeption bleibt die Altersgrenze bestehen, wenn es in dem jeweiligen 
Amtsbereich genügend Bewerber gibt und als Folge der Ausschreibung die ausgeschrie-
benen Stellen vollständig besetzt werden konnten (§ 48c Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
BNotO-E), kein fristgerechter Verlängerungsantrag gestellt wurde (§ 48b Absatz 2 BNotO-
E) oder Ablehnungsgründe (§ 48c Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 BNotO-E) bestehen. Die 
grundsätzliche Beibehaltung der Altersgrenze in Kombination mit einer bedarfsbedingten 
Verlängerungsmöglichkeit fördert zum einen die flächendeckende Versorgung der Bevöl-
kerung mit qualitativ hochwertigen notariellen Dienstleistungen und gewährleistet zum an-
deren, dass die Planbarkeit für jüngere Bewerber erhalten bleibt. Die Planbarkeit ist wegen 
der hohen Zugangsbarrieren zum Anwaltsnotarberuf von herausragender Bedeutung. Voll-
juristen, insbesondere Rechtsanwälte, die das Notaramt anstreben, müssen eine an-
spruchsvolle Fachprüfung absolvieren. Vor der Fachprüfung absolvieren sie in der Regel 
sehr zeitintensive und mit ereblichen Kosten verbundene Vorbereitungskurse. Außerdem 
bestehen örtliche Wartezeiten, die sicherstellen, dass sie bereits eine eigenständige beruf-
liche Existenz aufgebaut haben, bevor sie das Notaramt zusätzlich zum Rechtsanwaltsbe-
ruf übernehmen. Der Zugang zum Anwaltsnotariat ist also mit erheblichen persönlichen und 
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finanziellen Belastungen verbunden. Diese werden Bewerber nur auf sich nehmen, wenn 
Planungssicherheit und eine solide ökonomische Perspektive bestehen. Durch den Vorrang 
der jüngeren Generation bei der Besetzung von Bedürfnisstellen bleibt für diese die bishe-
rige Planungssicherheit erhalten. Zudem gewährleistet die Regelung, dass der bisherige 
Gleichlauf mit dem hauptberuflichen Notariat, bei dem die bestehende Regelung weiterhin 
uneingeschränkt gelten wird, grundsätzlich beibehalten wird.  

Zu Nummer 9 

Zu $ 48b BNotO-E 

Zu Absatz 1 

Der neue § 48b Absatz 1 BNotO-E legt fest, dass das Erlöschen des Amtes eines Anwalts-
notars durch das Erreichen der Altersgrenze auf Antrag um höchstens zwei Verlängerungs-
zeiträume von jeweils drei Jahren hinausgeschoben werden kann, wobei die Zeiträume 
nach § 48b Absatz 4 BNotO-E unabhängig von der Bekanntgabe der Entscheidung gegen-
über dem Antragsteller sind. Die neu geschaffene Regelung orientiert sich an der Systema-
tik des Beamtenrechts und folgt der dort bewährten Praxis der Ruhestandsverlagerung 
(§ 53 des Bundesbeamtengesetzes). Die Regelung schafft die Möglichkeit einer über die 
grundsätzlich bestehenbleibende Altersgrenze hinausgehenden Amtsausübung und er-
möglicht den betroffenen Anwaltsnotaren so eine weitere Berufsausübung bis zum Ablauf 
des letzten Tages des Monats, in dem der Anwaltsnotar das 76. Lebensjahr vollendet, wenn 
ein konkreter und aktueller Bewerbermangel im jeweiligen Amtsbereich besteht. Der jeweils 
begrenzte Verlängerungszeitraum gewährleistet, dass jüngere Bewerber nicht unverhält-
nismäßig lange auf eine Stelle warten müssen. 

Die Festlegung einer absoluten Höchstaltersgrenze von 76 Jahren für Anwaltsnotare ist 
eine geeignete, erforderliche und angemessene Maßnahme, um die Funktionsfähigkeit des 
Notaramtes zu gewährleisten und das Vertrauen der rechtssuchenden Bevölkerung in das 
öffentliche Notaramt zu wahren. Das BVerfG hat auf Grundlage wissenschaftlicher Studien 
darauf hingewiesen, dass bei einer signifikanten Zahl von über 70-jährigen Notaren Zweifel 
an der kognitiven Eignung bestehen könnten (BVerfG, a. a. O., Rn. 130). Angesichts der 
besonderen Verantwortung, die Notare im Rahmen ihrer öffentlichen Amtsführung gegen-
über den Bürgern tragen, ist es jedoch unerlässlich, dass die rechtssichere Gestaltung der 
von ihnen beurkundeten Rechtsgeschäfte gewährleistet bleibt. Fehlerhafte oder unwirk-
same notarielle Urkunden können gravierende rechtliche und finanzielle Konsequenzen für 
die betroffenen Bürger nach sich ziehen, die in Einzelfällen auch erst Jahrzehnte später 
zutage treten. Die verfügbaren Längsschnitt- und Querschnittsstudien (unter anderem Vic-
toria Longitudinal Study1, Seattle Longitudinal Study2, Gothenburg-H70-Studien3, Berliner 

 
1 Victoria Longitudinal Study: Small, B. J. et al. (2011): „Tracking cognition–health changes from 55 to 

95 years of age“, Journals of Gerontology: Series B (VLS, n=988, 55–95 Jahre; kognitive Domänen 
Geschwindigkeit, episodisches und semantisches Gedächtnis; deutliche Leistungsrückgänge über-
wiegend erst nach 75, siehe hierzu https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3132770/ (zuletzt abge-
rufen am 16. Januar 2026) und https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21196437/ (zuletzt abgerufen am 16. 
Januar 2026). 

2 Seattle Longitudinal Study: Schaie, K. W. (z. B. 1996, 2005): Auswertungen der Seattle Longitudinal 
Study zu altersbezogenen Veränderungen mehrerer kognitiver Primärfähigkeiten und zur Zunahme 
von Abbau im höheren Alter, siehe hierzu https://www.igminresearch.com/articles/html/igmin312 (zu-
letzt abgerufen am 16. Januar 2026) und https://sls.psychiatry.uw.edu/wp-content/uplo-
ads/2020/03/SLS_Rel_Per_Cog.pdf (zuletzt abgerufen am 16. Januar 2026). 

3 Gothenburg‑H70‑Studien: Thorvaldsson, V. et al. (2017): „Better Cognition in New Birth Cohorts of 

70 Year Olds, But…“, Journals of Gerontology: Series B (H70‑Kohorten 1901/02, 1906/07, 1930, 
Messungen u. a. mit 70, 75, 79 Jahren; Modellierung von Niveau und Abbauraten in mehreren kogni-
tiven Domänen), siehe hierzu https://academic.oup.com/psychsocgerontology/ar-
ticle/72/1/16/2679990 (zuletzt abgerufen am 16. Januar 2026). 

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3132770/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21196437/
https://www.igminresearch.com/articles/html/igmin312
https://sls.psychiatry.uw.edu/wp-content/uploads/2020/03/SLS_Rel_Per_Cog.pdf
https://sls.psychiatry.uw.edu/wp-content/uploads/2020/03/SLS_Rel_Per_Cog.pdf
https://academic.oup.com/psychsocgerontology/article/72/1/16/2679990
https://academic.oup.com/psychsocgerontology/article/72/1/16/2679990
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Altersstudien BASE/BASE-I4 sowie HRS-HCAP5 und deutsche Demenzregister6) zeigen 
übereinstimmend, dass ab einem Alter von 75 Jahren im Durchschnitt ein beschleunigter 
Rückgang zentraler kognitiver Funktionen eintritt. Dazu zählen insbesondere die Verarbei-
tungsgeschwindigkeit, das episodische Gedächtnis und die exekutiven Funktionen. Gleich-
zeitig steigt die Wahrscheinlichkeit klinisch relevanter Störungen, wie Mild Cognitive Impair-
ment (MCI) und Demenz, deutlich an. 

Die Tatsache, dass in Einzelfällen auch im höheren Alter die Leistungsfähigkeit gegeben 
sein kann, hebt die Notwendigkeit einer absoluten Höchstaltersgrenze nicht auf. Die Fest-
legung einer absoluten Höchstaltersgrenze ist erforderlich, da flächendeckende individuelle 
medizinische und neuropsychologische Prüfungen einen unverhältnismäßig hohen Einsatz 
an Ressourcen erfordern und mit rechtlichen sowie praktischen Unsicherheiten verbunden 
sind. Die mit dem Entwurf verfolgte klare Höchstaltersgrenze stellt hingegen eine prakti-
kable Lösung dar, die dem empirisch belegten Anstieg des Risikos Rechnung trägt. Sie ist 
angemessen, da sie bei Bewerbermangel eine lange, über die allgemeine Altersgrenze hin-
ausgehende aktive Teilhabe am Anwaltsnotarberufsleben ermöglicht. Ab dem Überschrei-
ten der Höchstaltersgrenze und dem Anstieg des Risikos kognitiver Leistungseinbußen sind 
die Interessen der Allgemeinheit, insbesondere der Schutz des Vertrauens der Rechtsu-
chenden in die Qualität notarieller Leistungen und die Sicherstellung einer flächendecken-
den Versorgung mit qualitativ hochwertigen Dienstleistungen, vorrangig zu berücksichtigen. 
Die Funktionstüchtigkeit der vorsorgenden Rechtspflege, insbesondere die Bereitstellung 
hochwertiger notarieller Dienstleistungen nach den §§ 20 bis 24 BNotO, ist von erheblicher 
Bedeutung für die Allgemeinheit und Einzelne. Diese Verantwortung ergibt sich aus den 
grundgesetzlich geschützten Rechten der Rechtsuchenden, die auf die notarielle Beurkun-
dung von wesentlichen Rechtsgeschäften angewiesen sind, wie etwa im Grundstücksver-
kehr (§§ 311b, 873 des Bürgerlichen Gesetzbuchs - BGB) oder im Erb- und Familienrecht 
(§§ 518, 1410, 2276 BGB). Der Gesetzgeber hat die vorsorgende Rechtspflege weitgehend 
den Notaren übertragen (§ 1 BNotO), da Rechtsuchende aufgrund der Formvorschriften 
keine gleichwertigen Alternativen zur Beurkundung durch Notare haben. Entscheidend ist 
nicht nur die Verfügbarkeit notarieller Dienstleistungen, sondern auch deren Qualität, die 
durch leistungsfähige Notare gewährleistet werden muss (vergleiche hierzu BVerfG, a. a. 
O., Rn. 161). 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 Satz 1 und 2 legt den Zeitpunkt fest, zu dem ein Antrag auf eine erste oder zweite 
Verlängerung gestellt werden muss. Ein Antrag auf eine erste Verlängerung ist spätes-
tens 18 Monate vor Erreichen der Altersgrenze zu stellen. Ein Antrag auf eine zweite Ver-
längerung ist frühestens nach Beginn der ersten Verlängerung und ebenfalls spätestens 18 
Monate vor deren Ablauf zu stellen. Dies soll der Landesjustizverwaltung zeitlich ermögli-
chen, das formelle Ausschreibungsverfahren und Besetzungsverfahren nach den §§ 4a bis 
6 BNotO durchzuführen. Nach Satz 3 ist dem Antragsteller eine Eingangsnachricht über 
Anträge nach Satz 1 und 2 auszustellen. Eine bestimmte Form hat die Eingangsnachricht 
nicht zu wahren. Sie kann auch in elektronischer Form übermittelt werden, was nicht nur 

 
4 Berliner Altersstudien BASE/BASE‑II: Gerstorf, D. et al. (2015): „Secular trends in late-life cognition 

and well-being: Evidence from the Berlin Aging Studies“, Psychology and Aging (Vergleich 75‑Jähri-

ger aus BASE und BASE‑II; höhere kognitive Niveaus jüngerer Kohorten, aber weiterhin deutlicher 
Abfall im hohen Alter), siehe hierzu https://www.apa.org/pubs/highlights/spotlight/issue-43 (zuletzt 
abgerufen am 16. Januar 2026) und https://www.psychology.uzh.ch/dam/jcr:7cfd0c0b-232e-4b4e-
aae1-3db370c69b35/Gerstorf (zuletzt abgerufen am 16. Januar 2026). 

5 HRS‑HCAP (USA): Manly, J. J. et al. (2022): „Estimating the Prevalence of Dementia and Mild Cog-
nitive Impairment in the US in 2016“, JAMA Neurology (n=3.496, ≥65 Jahre; Prävalenz Demenz 
10 Prozent, MCI 22 Prozent; Zunahme der Raten mit steigendem Alter), siehe hierzu 
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9593315/ (zuletzt abgerufen am 16. Januar 2026). 

6 Deutsche Demenzdaten: Rommel, A. et al. (2025): „Dementia – Prevalence, trends and regional pat-
terns in Germany“, Journal of Health Monitoring (RKI; starke altersabhängige Zunahme der Demenz-
prävalenz), siehe hierzu https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11969280/ (zuletzt abgerufen am 
16. Januar 2026). 

https://www.psychology.uzh.ch/dam/jcr:7cfd0c0b-232e-4b4e-aae1-3db370c69b35/Gerstorf
https://www.psychology.uzh.ch/dam/jcr:7cfd0c0b-232e-4b4e-aae1-3db370c69b35/Gerstorf
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9593315/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11969280/
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die administrativen Aufwände reduziert, sondern auch eine schnellere Bearbeitung und 
Übermittlung ermöglicht. Diese Regelung dient der Vereinfachung des Verfahrens und der 
Schaffung von Sicherheit für den Antragsteller. 

Zu Absatz 3 

Nach Absatz 3 soll die Notarkammer vor der Entscheidung über den Verlängerungsantrag 
Gelegenheit zur Stellungnahme erhalten, um ihre Sach- und Fachkenntnisse einbringen zu 
können, die für die sachgerechte Beurteilung des Antrags von Belang sein können. Dies 
können zum Beispiel Hinweise auf eine möglicherweise gesundheitlich bedingte nachlas-
sende Leistungsfähigkeit des Anwatlsnotars oder sonstige Hinweise sein, die für die Aus-
wahlentscheidung von Bedeutung sind. Wann die Landesjustizverwaltung die Notarkam-
mer einbindet (etwa unmittelbar nach einer Antragstellung, nach dem Vorliegen der Ergeb-
nisse einer Ausschreibung oder sogar zu beiden Zeitpunkten) steht im Ermessen der Lan-
desjustizverwaltung. 

Zu Absatz 4 

Absatz 4 begrenzt in zeitlicher Hinsicht die Verlängerungszeiträume, wobei diese nach dem 
dortigen Satz 3 unabhängig von dem Zeitpunkt der Bekanntgabe der Entscheidung über 
eine Verlängerung durch die Landesjustizverwaltung gegenüber dem Antragsteller gelten. 
Eine erste Verlängerung beginnt nach Satz 1 mit dem Ablauf des letzten Tages des Monats, 
in dem der Antragsteller das 70. Lebensjahr vollendet hat und endet mit dem Ablauf des 
letzten Tages des Monats, in dem der Antragsteller das 73. Lebensjahr vollendet. Eine 
zweite Verlängerung beginnt nach Satz 2 nach dem letzten Tag der ersten Verlängerung 
und endet mit dem Ablauf des letzten Tages des Monats, in dem der Antragsteller das 76. 
Lebensjahr vollendet. Satz 4 regelt das Verhältnis des Satzes 1 zu § 48c Absatz 3 Satz 2 
BNotO-E. Letzterer bestimmt den Zeitpunkt, zu dem das Amt nach einer ersten Verlänge-
rung erlischt, wenn die Landesjustizverwaltung über eine zweite Verlängerung verspätet 
entscheidet. In diesem Fall geht § 48c Absatz 3 Satz 2 BNotO-E der Regelung in § 48b 
Absatz 4 Satz 1 BNotO-E vor. 

Zu § 48c BNotO-E 

Zu Absatz 1 

In § 48c Absatz 1 BNotO-E sollen neben dem fristgerechten Antrag nach § 48b Absatz 2 
BNotO-E die materiellrechtlichen Voraussetzungen für die Verlängerung des Amtes be-
stimmt werden. Nach Satz 1 Nummer 1 kommt eine Verlängerung dabei nur in Betracht, 
wenn nach der letzten Ausschreibung vor dem Erreichen der Altersgrenze (beziehungs-
weise dem Ablauf der ersten Verlängerung) nicht alle ausgeschriebenen Stellen besetzt 
werden konnten. 

Notarstellen, die ausschließlich zur Wahrung einer geordneten Altersstruktur ausgeschrie-
ben werden (§ 4 Satz 2 Variante 2 BNotO), dienen allein der Herstellung einer geordneten 
Altersstruktur. Solche ausschließlichen Altersstrukturstellen sind nicht darauf ausgerichtet, 
durch den Antragsteller besetzt zu werden, weil das Ziel einer solchen Ausschreibung nicht 
durch eine Besetzung mit einem Antragsteller erreicht werden kann. Sie sind für die Ent-
scheidung über einen Antrag auf Verlängerung der Amtszeit nicht relevant und sollen daher 
nach Satz 2 nicht als ausgeschriebene Stelle im Sinne des Satzes 1 Nummer 1 gelten. 

Gehen auf die ausgeschriebenen Stellen im Sinne des Satzes 1 Nummer 1 genügend ge-
eignete Bewerbungen (§§ 5 und 5a BNotO) ein und werden diese Stellen im Amtsbereich 
in der Folge auch tatsächlich vollständig besetzt, besteht in dem Amtsbereich kein Bewer-
bermangel. In diesem Fall rechtfertigt das öffentliche Interesse an einer geordneten Alters-
struktur und einer generationengerechten Besetzung der notariellen Ämter das Erlöschen 
des Amtes aufgrund der erreichten Altersgrenze. Wird das Ziel der Ausschreibung, sämtli-
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che ausgeschriebenen Stellen durch Bewerbungen auf diese Ausschreibung zu besetzen, 
hingegen nicht erreicht, bleibt die betreffende Stelle unbesetzt, wodurch weiterhin ein Be-
darf für die Bestellung eines Anwaltsnotars und damit die Verlängerung der Amtszeit eines 
Antragstellers besteht. Nach Satz 1 Nummer 2 soll es in diesem Fall für die Verlängerung 
lediglich noch erforderlich sein, dass kein Ablehnungsgrund nach § 5 Absatz 2 BNotO vor-
liegt. Da es sich bei der Verlängerung um einen Vorgang handelt, der einer Neubestellung 
ähnelt, soll es hinsichtlich der Gründe für eine Ablehnung auf § 5 Absatz 2 BNotO und nicht 
nur auf den nach der Bestellung anwendbaren § 50 BNotO ankommen.  

Zu Absatz 2 

Wenn dies zur Entscheidung über die Voraussetzung nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 in 
Verbindung mit § 5 Absatz 2 Nummer 2 BNotO erforderlich ist, kann die Landesjustizver-
waltung die Verlängerung nach § 48c Absatz 2 BNotO-E von einem Nachweis der gesund-
heitlichen Eignung des Antragstellers abhängig machen. Die Verlängerung der Amtszeit 
setzt nach den vorgenannten Bestimmungen voraus, dass der Antragsteller persönlich, ins-
besondere auch gesundheitlich, geeignet ist. Bestehen insoweit Zweifel und kann die Lan-
desjustizverwaltung das Vorliegen dieser Voraussetzung nicht abschließend beurteilen, 
kann sie zur Klärung die Vorlage eines amtsärztlichen Gutachtens verlangen, wobei § 5 Ab-
satz 3 Satz 2 bis 5 BNotO entsprechend Anwendung findet. Dies dient in erster Linie dem 
Schutz der Qualität und Integrität der notariellen Dienstleistungen und stellt sicher, dass 
eine mangelnde Leistungsfähigkeit einzelner Notare nicht das Vertrauen der rechtssuchen-
den Bevölkerung in die vorsorgende Rechtspflege beeinträchtigt. Insbesondere vor dem 
Hintergrund, dass mit zunehmendem Alter das Risiko für kognitive Einschränkungen, wie 
sie etwa im Zusammenhang mit Demenz auftreten können, steigt, ist es von entscheidender 
Bedeutung, dass die Ausübung des Notaramtes nicht durch gesundheitliche Defizite des 
Notars gefährdet wird. Das BVerfG hat auf Grundlage wissenschaftlicher Studien darauf 
hingewiesen, dass bei einer signifikanten Zahl von über 70-jährigen Notaren Zweifel an der 
kognitiven Eignung bestehen könnten (BVerfG, a. a. O., Rn. 130). Zur Bedeutung der Ver-
antwortung, die Notare gegenüber den Bürgerinnen und Bürger tragen, wird insoweit auf 
die Ausführungen zur absoluten Höchstaltersgrenze verwiesen. Da es sich bei der Anord-
nung um eine behördliche Verfahrenshandlung handelt, findet § 44a der Verwaltungsge-
richtsordnung (VwGO) Anwendung. 

Zu Absatz 3  

Absatz 3 regelt die Entscheidung der Landesjustizverwaltung. Zudem legt er die Entschei-
dungsfristen sowie die Rechtsfolgen einer verspäteten Entscheidung über Anträge nach 
den §§ 48b und 48c BNotO-E fest. Die Entscheidung soll nach Satz 1 im Interesse der 
Rechtspflege und des Antragstellers spätestens drei Monate vor Erreichen der Altersgrenze 
des Antragstellers oder dem Ablauf der ersten Verlängerung erfolgen. Satz 2 stellt sicher, 
dass dann, wenn die Entscheidung nicht innerhalb der Frist des Satzes 1 ergehen kann, 
das Amt noch mindestens drei Monate nach der Entscheidung über den Antrag auf Verlän-
gerung der Amtszeit durch die Landesjustizverwaltung fortbesteht. Sollte ein Antrag auf 
eine Verlängerung abgelehnt werden, endet das Amt somit erst mit Ablauf des letzten Ta-
ges des dritten auf die Bekanntgabe der ablehnenden Entscheidung folgenden Monats. 
Diese Frist soll eine ordnungsgemäße Abwicklung des notariellen Amtes sowie eine geord-
nete Übergabe ermöglichen. Wird dem Antrag stattgegeben, so verlängert sich das Amt 
kraft Bescheids. Der jeweilige Verlängerungszeitraum von drei Jahren beginnt jedoch un-
abhängig von dem Datum der Bekanntgabe der Entscheidung gegenüber dem Antragsteller 
stets mit Ablauf des letzten Tages des Monats, in dem der Antragsteller das 70. Lebensjahr 
vollendet, beziehungsweise im Fall einer bereits erfolgten ersten Verlängerung mit Ablauf 
der ersten Verlängerung (vergleiche § 48b Absatz 4 BNotO-E). 

Absatz 3 Satz 4 BNotO-E schließt die aufschiebende Wirkung gegen die Ablehnung eines 
Antrags auf Verlängerung der Amtszeit nach den §§ 48b und 48c BNotO-E aus. Die Vor-
schrift hat insbesondere in dem Fall Bedeutung, in dem die Entscheidung der Landesjus-
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tizverwaltung erst nach Erreichen der Altersgrenze oder Ablauf des ersten Verlängerungs-
zeitraums Rechtskraft erlangt.. Der Ausschluss der aufschiebenden Wirkung soll sicherstel-
len, dass der Antragsteller nicht bis zum Abschluss eines oft lang dauernden Rechts-
behelfsverfahrens weiter amtieren kann. Eine Möglichkeit, nach der Antragsteller durch die 
Einreichung aussichtsloser Anträge und Klagen gegen die Ablehnung eines Antrags auf 
Verlängerung der Amtszeit über die grundsätzliche Altersgrenze hinaus im Amt verbleiben 
könnten, würde zu einer erhöhten (wirtschaftlichen) Unsicherheit der Bewerber und jünge-
rer Anwaltsnotare führen. Vor allem in Regionen mit Bewerberüberhang, wie beispielsweise 
Berlin oder Frankfurt, könnte die aufschiebende Wirkung dazu führen, dass die bereits in 
diesen Regionen seit Jahrzehnten etablierten Antragsteller ihr notarielles Amt zulasten der 
Bewerber und jüngerer Anwaltsnotare länger als erforderlich ausüben. Die daraus resultie-
rende Bindung des Urkundenaufkommens würde die wirtschaftliche Perspektive für Bewer-
ber und jüngerer Anwaltsnotare vermindern, die aufgrund der hohen persönlichen, zeitli-
chen und finanziellen Hürden zum Zugang zum Anwaltsnotarberuf von hoher Bedeutung 
ist. Für die betroffenen Antragsteller bleibt die Möglichkeit erhalten, die gerichtliche Wieder-
herstellung der aufschiebenden Wirkung nach § 80 Absatz 5 VwGO im Wege einer ent-
sprechenden Eilentscheidung zu erwirken. 

Zu Absatz 4 

Absatz 4 regelt die Konkurrenzsituation zwischen mehreren Antragstellern, die in einem 
Amtsbereich eine Verlängerung ihrer Amtszeit beantragt haben. Übersteigt in diesem Fall 
die Anzahl der Anträge die Anzahl der Stellen, für die nach § 48c Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
BNotO-E nicht genügend Bewerbungen vorliegen, so ist die Entscheidung zwischen den 
Antragstellern nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung zu treffen. 

Zu Absatz 5 

Absatz 5 bestimmt, dass die Regelungen der §§ 48d und 48e BNotO-E nicht mehr anwend-
bar sind, wenn die Altersgrenze nach § 48a BNotO erreicht ist. Die §§ 48d und 48e BNotO-
E betreffen freiwillige Amtsniederlegungen aus sozialen und gesundheitlichen Gründen und 
bestimmen für dese Rechtsfolgen, die niederlegenden Notare im Hinblick auf eine Wieder-
bestellung begünstigen. Die im Fall der Amtsniederlegung nach den §§ 48d und 48e 
BNotO-E zwingend erforderliche Bestellung eines Notariatsverwalters nach § 56 Absatz 3 
Satz 1 BNotO verursacht jedoch einen erheblichen Verwaltungsaufwand, der außer Ver-
hältnis zu der nur noch kurzen möglichen Restamtszeit eines über 70-jährigen Anwaltsno-
tars steht. Im Ergebnis könnte deshalb keine zeitlich relevante Entlastungswirkung und 
keine auf Kontinuität angelegte Amtsausübung erreicht werden. 

Zu Nummer 10 

Die bisherigen §§ 48b und 48c BNotO sollen wegen der Einfügung der Regelungen zur 
Verlängerung der Amtszeit bei Anwaltsnotaren in den neuen §§ 48b und 48c BNotO-E zu 
den neuen §§ 48d und 48e BNotO-E werden. 

Zu Nummer 11 

Zu Buchstabe a 

Die Änderung ist redaktioneller Natur und resultiert aus der Verschiebung der bisherigen 
§§ 48b und 48c BNotO in die neuen §§ 48d und 48e BNotO-E. 

Zu Buchstabe b 

Die Änderung ist redaktioneller Natur und resultiert aus der Verschiebung der bisherigen 
§§ 48b und 48c BNotO in die neuen §§ 48d und 48e BNotO-E. 
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Zu Nummer 12 

Die Änderung ist redaktioneller Natur und resultiert aus der Verschiebung der bisherigen 
§§ 48b und 48c BNotO in die neuen §§ 48d und 48e BNotO-E. 

Zu Nummer 13 

§ 121 BNotO-E stellt eine Übergangsvorschrift zu den neuen §§ 48b und 48c BNotO-E dar. 

Absatz 1 soll für Anwaltsnotare gelten, die am 1. Juli 2026 das 70. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben, jedoch die Fristen des § 48b Absatz 2 BNotO-E altersbedingt nicht mehr 
wahren könnten. Er soll es diesen Anwaltsnotaren ermöglichen, den Antrag auf Verlänge-
rung des Amtes abweichend von den eigentlichen Fristen bis einschließlich zum 30. Sep-
tember 2026 stellen zu können.  

Absatz 2 soll für Anwaltsnotare gelten, deren Amt spätestens am 30. Juni 2026 aufgrund 
des Erreichens der Altersgrenze nach § 47 Nummer 2 BNotO in Verbindung mit § 48a 
BNotO in der bis zum 30. Juni 2026 geltenden Fassung erloschen ist und die sich zwischen 
dem vollendeten 70. und dem vollendeten 73. Lebensjahr befinden. Diese Anwaltsnotare 
sollen abweichend von § 5 Absatz 4 BNotO auf eine Bewerbung auf eine ausgeschriebene 
Notarstelle im ehemaligen Amtsbereich erneut bestellt werden können, sofern sie ihr Inte-
resse an einer erneuten Bestellung bis einschließlich zum 30. September 2026 gegenüber 
der Landesjustizverwaltung bekundet haben (Satz 1) und sie zum Zeitpunkt der neuen Be-
stellung das 73. Lebensjahr noch nicht vollendet haben (Satz 2). Für die Entscheidung der 
Landesjustizverwaltung soll in diesen Fällen nach Satz 3 im Übrigen § 48c Absatz 1, 2 
und 4 BNotO-E sinngemäß gelten. Eine erneute Bestellung kommt also für diese ehemali-
gen Anwaltsnotare nur in Betracht, wenn auf die Ausschreibung im letzten ehemaligen 
Amtsbereich des Bewerbers nicht genügend geeignete Bewerbungen jüngerer Bewerber 
oder nicht genügend Anträge auf Amtsverlängerung nach den §§ 48b und 48c BNotO-E 
vorliegen, um die Notarstellen, die nicht ausschließlich zur Wahrung einer geordneten Al-
tersstruktur ausgeschrieben worden sind, vollständig zu besetzen. 

Abweichend von § 48b Absatz 1 und 4 BNotO-E soll es in diesem Fall dann aber nur einen 
Bestellungs- beziehungsweise Verlängerungszeitraum geben. Grund dafür ist, dass eine 
Neubestellung unter anderem wegen der zunächst erforderlichen Ausschreibung eine nicht 
unerhebliche Zeit in Anspruch nehmen wird und alle Interessenten am 1. Juli 2026 bereits 
älter als 70 Jahre sein werden, so dass eine mit Ablauf des 73. Lebensjahres endende erste 
Verlängerung zumeist nur einen relativ kurzen Zeitraum umfassen würde, nach dessen Ab-
lauf es nicht sinnvoll erschiene, mit nur kurzem zeitlichen Abstand noch ein weiteres Ver-
fahren durchzuführen. Erfolgt eine Bestellung nach Absatz 2, erlischt das Amt somit mit 
Ablauf des letzten Tages des Monats, in dem das 76. Lebensjahr vollendet wird. 

Zu Artikel 2 (Änderung der Notarfachprüfungsverordnung) 

Die Anpassung resultiert aus der Neufassung des § 7e BNotO, der nunmehr in Absatz 2 
den entschuldigten Rücktritt von der Prüfung ausdrücklich regelt. Die Nachweispflicht, die 
bislang wegen des Verweises auf § 7e Absatz 2 BNotO in § 9 Absatz 1 Satz 2 NotFV ledig-
lich für den Fall der nicht zu vertretenden Säumnis gilt, muss nun für den entschuldigten 
Rücktritt nach § 7e Absatz 2 BNotO-E gelten. Da sich der Regelungsinhalt des bisherigen 
§ 7e Absatz 2 BNotO nunmehr in § 7e Absatz 3 BNotO-E befindet, ist die Änderung im Üb-
rigen lediglich redaktioneller Natur.  

Zu Artikel 3 (Inkrafttreten)  

Das Gesetz soll am 1. Juli 2026 in Kraft treten. Grund dafür ist, dass § 47 Nummer 2 Vari-
ante 1 und § 48a BNotO nach der Entscheidung des BVerfG aufgrund ihrer Unvereinbarkeit 
mit Artikel 12 Absatz 1 GG im Bereich des Anwaltsnotariat nur noch bis zum 30. Juni 2026 
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anwendbar sind. Danach bedarf es insoweit zwingend einer Neuregelung. In diesem Zug 
sollen dann auch die übrigen Änderungen Geltung erlangen. 


